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Betr:  Koschatweg – Zirkitzer Straßenfest 2018 
 straßenpolizeiliche Bewilligung –Straßensperre Koschatweg 
 

VERORDNUNG 
 
des Bürgermeisters der Gemeinde Bad Kleinkirchheim, mit der gemäß §§ 43 Abs. 1a und 44 
Abs. 1 in Verbindung mit § 94 d Ziffer 16 der Straßenverkehrsordnung 1960, StVO 1960, BGBl. 
Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2011, anlässlich der Durchführung des 
Zirkitzer Straßenfestes im Bereich der Koschatstraße (Einbindung B88 bis Kreuzung Dorfer 
Josef/Lercher Franz) nachstehende Verkehrsmaßnahmen verordnet werden: 
 

§ 1 
 
Der Koschatweg wird von der Einbindung in die B88 bis zur Wegkreuzung Dorfer Josef/Lercher 
Franz infolge des Zirkitzer Straßenfestes 2017 im Zeitraum 
 

Samstag, den 30. Juni 2018 ab 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
 

für den gesamten Verkehr gesperrt. 
 
Verbots- und Beschränkungszeichen gemäß § 52 StVO sind am jeweiligen Beginn der 
Straßensperre anzubringen. Hinweiszeichen gemäß § 53 StVO betreffend eingeschränkter 
Zufahrtsmöglichkeiten sind jeweils bei der Einbindung B88 und im Bereich der Kreuzung Dorfer 
Josef/Lercher Franz anzubringen. Die Aufstellung hat generell zeitgerecht vor Beginn der 
Veranstaltung zu erfolgen. 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt gemäß § 44 leg. cit. mit dem Zeitpunkt der Aufstellung der 
Verkehrszeichen in Kraft und wird nach deren Entfernung wieder rechtsunwirksam. 
Alle vorhandenen Straßenverkehrszeichen, die mit der vorgeschriebenen Verkehrsregelung im 
Widerspruch stehen, sind entweder abzumontieren, zu durchkreuzen oder abzudecken. 
Abdeckungen sind wind- und wettersicher auszuführen und dürfen keine Reflexion zu lassen. 
Beim Durchkreuzen von Verkehrszeichen dürfen nur Klebebänder verwendet werden, die 
rückstandsfrei zu entfernen sind. Dies gilt auch für Wegweisungen. 
 

§ 3 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 99 leg. cit. geahndet. 
 
         Der Bürgermeister: 
 
 
         KommR Matthias KRENN 
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